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Vorwort

Die Forderung nach einer Ausweitung der Methodenlehre in der juristischen Aus-
bildung ist Legion. Nicht nur der Wissenschaftsrat hat mit seinem Gutachten vom
9.11.2012 zu den „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland“ eine Intensi-
vierung der Methodenvermittlung im juristischen Studium angemahnt, auch im Übri-
gen findet sich im Rahmen der Diskussion über Reformen und Verbesserungen des
juristischen Studiums stets der Hinweis, dass die Vermittlung methodischer Kennt-
nisse ausgeweitet werden müsse. Das Deutsche Richtergesetz verlangt in § 5a Abs. 2
S. 3 den Erwerb der „rechtswissenschaftlichen Methoden“ und nach § 16 der Bayeri-
schen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (BayJAPO) soll ua die „Fähig-
keit zu methodischem Arbeiten“ im Vordergrund von Aufgabenstellung und Leis-
tungsbewertung in der Ersten Juristischen Prüfung stehen. Hiermit korrespondiert,
dass mittlerweile umfangreiche Werke zur juristischen Methodenlehre in großer Zahl
vorliegen. Mit ihnen kann die Methodenlehre als Grundlagenfach gelehrt werden.
Weniger Beachtung wurde bislang hingegen einer stärkeren Verschränkung der juris-
tischen Methodenlehre mit der Falllösungstechnik geschenkt. Während sich die Fall-
lösungstechnik im juristischen Studium im Übrigen bewährt hat, blieb sie bei der
Vermittlung methodischer Kenntnisse bislang insoweit vielfach außen vor. Indes ist
eine Falllösung lege artis jene, die die Methoden der Rechtsgewinnung angemessen
anwendet. Die Bedeutung der Subsumtionstechnik, die Argumentation mit Wortlaut
und Systematik und die Überflüssigkeit des Verweises auf die herrschende Meinung
nach der Rechtsquellenlehre können und müssen am Fall eingeübt werden. Das
Methodenwissen muss sich in der Falllösung bewähren. Zudem zeigt sich, dass eine
vertiefte Auseinandersetzung mit den juristischen Methoden zu einer Schärfung der
juristischen Denkmuster führt. In der Folge vermag der Student wie auch Referendar
auch bei neuen Fragestellungen ein methodengerechtes Ergebnis zu formulieren und
die Rechtsgewinnung überzeugend zu begründen.
Aus diesem Grund wird mit diesem Lehrbuch eine Kombination aus einer einleiten-
den Darstellung der Methoden der Rechtsgewinnung und examensnahen Fällen
vorgelegt, in denen methodischen Fragestellungen und damit die Anwendung me-
thodischer Kenntnisse eine besondere Bedeutung zukommt. Der Band unternimmt
den Versuch, die zahlreichen Forderungen nach einer Ausweitung der Schulung
angehender Juristen in methodischen Kenntnissen angemessen umzusetzen. Er geht
zurück auf die Vorlesung „Methodenlehre“ an der Universität Regensburg. Diese
Vorlesung war von dem Bemühen geprägt, den Einsatz methodischer Kenntnisse in
der Falllösung ebenso konsequent aufzuzeigen wie umgekehrt jene Vorgaben für die
Technik der Falllösung zu verdeutlichen, die gerade auf den Methoden der Rechts-
gewinnung basieren. Diese Vorlesung wurde von Arbeitsgemeinschaften begleitet, in
denen die Anwendung der juristischen Methoden am „großen“ Fall exemplarisch
dargestellt wurde.
Im ersten Teil des Bandes findet sich eine ausführliche Einführung in die juristischen
Methoden. Diese ersetzt selbstverständlich nicht den Zugriff auf eines der zahlrei-
chen, umfangreichen Werke zu den juristischen Methoden. Sie soll dem mit der
Fallbearbeitung befassten fortgeschrittenen Studenten aber die Möglichkeit geben,
die für ein erfolgreiches Jurastudium und eine juristische Tätigkeit unverzichtbaren
Grundlagen methodischen Wissens zu wiederholen und sich auf diese Weise ggf.



den erneuten Zugriff auf die ausführlichen Darstellungen in den grundlegenden
Methodenwerken zu eröffnen. Sofern sich der eine oder andere Aspekt der juristi-
schen Methoden findet, mit dem der Student noch nicht vertraut ist, eignen sich die
abstrakten Ausführungen als kurze Einführung. Den zweiten Teil des Werkes bilden
zehn „große“ Fälle auf Examensniveau mit ausführlichen Lösungshinweisen, bei
denen methodische Fragestellungen einen Schwerpunkt der Falllösung ausmachen.
Beide Teile sind eng miteinander verschränkt, sodass die in der Falllösung behandel-
ten Methodenfragen auf die Einführung im ersten Teil verweisen, während die
Einführung auf die entsprechenden Falllösungen im zweiten Teil hinweist, in denen
die dargestellten Methodeninhalte praktisch anwendet werden.
Mit den beiden Teilen des Bandes soll nur, aber immerhin ein Einstieg in die
Anwendung der Methoden der Rechtsgewinnung und die Verdeutlichung ihrer
praktischen Bedeutung bei der Falllösung erreicht werden. Schon konzeptionell ist
der Band daher begrenzt. Die thematischen Lücken der nachfolgenden Darstellung,
die dem Umfang und dem Charakter als einführendem Werk mit Grundzügen sowie
einem angemessenen Raum für die Darstellung der Methodenanwendung in der
Fallbearbeitung geschuldet sind, schmerzen. Freilich wäre eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit Themen wie der Europäisierung der Methoden, der Topik, dem Ge-
und Missbrauch von juristischen Methoden in Umbruchszeiten, dem Proprium der
Rechtswissenschaft sowie der ökonomischen Analyse des Rechts wünschenswert.
Angesichts des angemessenen Raumes für die Fallbearbeitung sowie der ohnehin
kontinuierlichen Ausweitung der Inhalte im Studium kann hier nur ein Einstieg in
die Bedeutung methodengeleiteten Rechtsdenkens auch in der Praxis der Falllösung
mit der Möglichkeit zur Vertiefung angeboten werden. Auch im Übrigen ist die
Darstellung der juristischen Methoden auf die Grundlinien beschränkt. Eine Ver-
tiefung der behandelten methodischen Fragestellungen lässt sich aber unschwer über
das jeweils angegebene Schrifttum erzielen. Die Erfahrungen in der Vorlesung
„Methodenlehre“ stimmen hoffnungsvoll, dass der verfolgte Ansatz das Methoden-
wissen interessierter Studenten und Referendare nachhaltig steigern kann. Eine
wesentliche Hürde dabei ist aber die Erkenntnis, dass die Vermittlung der juristi-
schen Methoden auch die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten umfasst.
Die juristische Methode ist nicht nur auf das Privatrecht bezogen, sondern wird mit
gleichem Anspruch auch im Strafrecht und Öffentlichen Recht gefordert. Die be-
sondere Privatrechtsaffinität der nachfolgenden Ausführungen ist dem Forschungs-
schwerpunkt der Autoren geschuldet. Darüber hinaus hat das Privatrecht auch den
relativ größten Anteil an der rechtswissenschaftlichen Ausbildung und Prüfung und
bildet zudem nachfolgend das Betätigungsfeld einer Mehrzahl der Studenten. Auch
wenn mittlerweile eine Diskussion über die Reichweite der Eigenständigkeit der
Methoden in den Säulen der Rechtswissenschaft zu verzeichnen ist, lassen sich die
vermittelten Grundlagenkenntnisse im Wesentlichen unschwer auf die übrigen Säu-
len übertragen. Zur Verdeutlichung dessen wurde ein strafrechtlicher Fall in der
Neuauflage aufgenommen.
Während der erste Teil mit den methodischen Ausführungen auf die Vorlesung von
Prof. Herresthal zur Methodenlehre zurückgeht, haben die Fälle und Falllösungen
im zweiten Teil ihren Ursprung in der begleitenden Arbeitsgemeinschaft von Herrn
Weiß. Gleichwohl haben wir die Gesamtverantwortung für die Ausführungen im
nachfolgenden Band.
Regensburg, im Januar 2023 Carsten Herresthal

Johannes Weiß

VI Vorwort
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